
aktuell

NR. 46 • DO, 17. NOVEMBER 2022

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner aus Wiechs und Steißlingen, 
ich darf Sie alle, auch im Namen des Ortschaftsrates Wiechs, recht herzlich zum diesjährigen Konradifest einladen. 

In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Konradifest aufgrund der Corona Pandemie und des Umbaus der Kapelle in anderer Weise 
gefeiert, als zuvor üblich. In diesem Jahr werden wir das Fest zu Ehren unseres Patrons, dem Heiligen Konrad, wieder in der, nach dem 
Umbau, neu eröff neten Sankt Konradskapelle feiern können. 

Um 10:30 Uhr beginnt die Heilige Messe in der Sankt Konradskapelle. Nach dem Gottesdienst ziehen wir, mit musikalischer Be-
gleitung, gemeinsam zum Gasthaus Kreuz, wo für unser leibliches Wohl gesorgt wird. Dort werden gutbürgerliche Speisen zum Mit-
tagstisch angeboten. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes und der anschließenden Feierlichkeiten im Gasthaus Kreuz 
werden vom Musikverein Steißlingen und dem Kirchenchor übernommen. Zwecks der Feierlichkeiten wird das Gasthaus Kreuz 
durchgehend geöff net haben und Kaff ee und Kuchen sowie Abendessen anbieten. 

Ich freue mich sehr, wenn ich Sie am Konradifest begrüßen darf. 

Allen, die zum Gelingen der Feierlichkeiten beitragen werden, danke ich schon vorab und freue mich darauf, gemeinsam mit allen 
Gästen unseren Dorfpatron gebührend zu feiern. 

Alexander Fuchs 
(Ortsvorsteher) 

Konradifest 
in Wiechs  

am 20. November 
2022
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Treffen Jugendvertreter*innen  
mit Gemeindeverwaltung 
In der vergangenen Woche fand ein Treffen der Steißlinger Ju-
gendvertreter*innen und Jugendbegleiter Lukas Bukowski mit 
Bürgermeister Benjamin Mors, Bauamtsleiter Christian Weber 
sowie Hauptamtsleiter Roland Schmeh in der Chillout-Hütte 
statt. 
  
Thema war die Gestaltung des Roten Platzes im Sportareal 
Mindlestal. Die Vorschläge der aktuellen (und auch der vorheri-
gen) Jugendvertreter*innen wurden besprochen. 
  
Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse werden nach einer 
Kostenermittlung nun im Gemeinderat vorgestellt und disku-
tiert. Man darf also gespannt sein, wie es mit dem Roten Platz in 
Steißlingen weitergeht. 
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Erfreulich ist, dass das Steißlingen ak-
tuell meist pünktlich und zuverlässig in 
Ihrem Briefkasten landet! Daher ist es an 
der Zeit, unseren  Blättle-Austräger*in-
nen einmal Dankeschön zu sagen! Wir 
freuen uns auf eine weitere gute Zu-
sammenarbeit! Dass es bei Krankheits-
vertretungen oder bei ganz neuen Aus-
träger*innen auch einmal nicht klappen 
kann, ist normal. Erfreulich ist, dass Sie in 
diesem Fall gerne bei uns anrufen dürfen 
(Tel. 9293-13). Wir kümmern uns darum, 
dass es beim nächsten Mal wieder klappt. 
Es liegen auch immer aktuelle Ausgaben 
im Rathaus aus, die Sie gerne mitnehmen 
können. 
  
Erfreulich wäre in diesem Zusammenhang 
auch, wenn Ihr Briefkasten gut sichtbar 
und zugänglich angebracht und auch 
mit dem/den aktuellen Namen versehen 
ist. Dies ist nicht nur für unsere Steißlingen 
aktuell- und Gemeindepostausträger*in-
nen wichtig, sondern im Notfall auch für 
Feuerwehr, Krankenwagen oder Notarzt 
und somit für Ihre Sicherheit! 
  
Erfreulich wäre, wenn Sie Umzugskartons 
abzugeben hätten! Die Kath. Frauenge-
meinschaft sucht für die Kleidersamm-
lung  am Samstag  dringend  noch welche.  
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch bei 
Uschi Schönenberger, Tel. 5254 oder Edel-
traud Homburger, Tel. 1442. 
  
Erfreulich ist, dass für die VHS-Außen-
stelle in Steißlingen eine Nachfolgerin  
gefunden wurde. Karina Maier aus Steiß-
lingen hat diese Aufgabe übernommen. 
Alle Kurse, Informationen, etc. fi nden Sie 
auf www.vhs-landkreis-konstanz.de. Frau 
Maier erreichen Sie unter 0176/42616368 
oder karina.maier.konstanz@gmail.com. 
  
Erfreulich ist, dass das Dreikönigssin-
gen auch 2023 stattfi ndet. Die Aktion 
2023 bringt allen Beteiligten nahe, dass 
Kinder überall auf der Welt ein Recht auf 
Schutz haben – im Beispielland Indone-
sien genauso, wie in Deutschland. Und 
sie macht deutlich, dass es Aufgabe der 
Erwachsenen ist, dieses Kinderrecht ein-
zufordern und zu gewährleisten. 
  
Erfreulich ist, dass das Berufsschulzen-
trum Radolfzell am 26.11.2022  in der 
Zeit von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr zum tra-
ditionellen Weihnachtsbasar einlädt, 
dessen Erlös sozialen Zwecken in der Re-
gion zugute kommt. Die Schüler*innen 
freuen sich, mit ihrer Arbeit Gutes zu tun. 
Neben der Möglichkeit, für Weihnachten 
schöne, selbst gemachte Geschenke zu 
kaufen, gibt es eine reichhaltige Bewir-
tung und Unterhaltung. Gleichzeitig fi n-
det ein Tag der off enen Schule statt. 
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Im Rahmen des Volkstrauertages fand im Anschluss in der 
Einsegnungshalle ein Vortrag von Herrn Markus Gün-
ther, Vizepräsident der Gemeindeprüfungsanstalt BW 
anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Steißlinger 
Ehrenfriedhofs statt. Anhand einer von ihm zusammenge-
stellten digitalen Bildpräsentation hat er interessante Infor-
mationen u. a. zur Historik rund um den Ehrenfriedhof und 
um das Ehrengedenken in Steißlingen vorgestellt. 

Die Präsentation kann noch bis einschließlich Sonntag, 
20.11.2022 täglich von 9:30 - 17:00 Uhr in der Einseg-
nungshalle oder dauerhaft auf der Homepage der Ge-
meinde 
www.steisslingen.de/sehenswertes/ehrenfriedhof 
angeschaut werden. 

Präsentation 
zum Jubiläum 

100 Jahre 
Ehrenfriedhof  



Seite 4 
Do, 17. November 2022

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Satzung zur Anpassung 
örtlicher Satzungen  

an § 2b UStG  
(§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung)  

  
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 
2, 6, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 20, 42, 43, 
44 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Steißlingen am 
10.10.2022 folgende Satzung zur Anpas-
sung örtlicher Satzungen an § 2b UStG (§ 
2b UStG-Anpassungs-Satzung) beschlos-
sen: 
 

Artikel 1  
Änderung der Feuerwehr- 

Kostenersatz-Satzung - FwKS 
Die Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung in 
der Fassung vom 17.07.2017, zuletzt ge-
ändert am 17.12.2018 wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1.  Nach § 5 wird folgender § 5a  

eingefügt:

 § 5a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 2  
Änderung der Benutzungs- und  

Gebührenordnung für das  
Feuerwehrhaus Steißlingen 

Die Benutzungs- und Gebührenordnung 
für das Feuerwehrhaus Steißlingen in der 
Fassung vom 14.03.2016 wird wie folgt 
geändert: 
 
1.  Nach § 7 wird folgender § 7a  

eingefügt:

 § 7a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 

Artikel 3  
Änderung der Satzung über das 
Einsammeln und Befördern von 

Abfällen unter Berücksichtigung des 
Vorrangs von Vermeidung, Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen 

(Abfallwirtschaftssatzung)  
Die Satzung über das Einsammeln und 
Befördern von Abfällen unter Berücksich-
tigung des Vorrangs von Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfäl-
len (Abfallwirtschafts satzung) in der Fas-
sung vom 19.12.2005, zuletzt geändert 
am 09.11.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1.  Nach § 22 wird folgender § 22a  

eingefügt:

 § 22a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 4  
Änderung der Satzung über die 

öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 

Die Satzung über die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung in der Fassung 
vom 17.10.2011 zuletzt geändert am 
09.11.2020, wird wie folgt geändert: 
  
1.  Nach § 33 wird folgender § 33a  

eingefügt: 

 § 33a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 5  
Änderung der Benutzungs- und  

Gebührenordnung  
für das Bürgerhaus 

  
Die Benutzungs- und Gebührenordnung 
für das Bürgerhaus in der Fassung vom 
08.10.2007 wird wie folgt geändert. 
 
1. Nach § 5 wird folgender § 5a  

eingefügt:

 § 5a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-

pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 6  
Änderung der Friedhofssatzung 

Die Friedhofssatzung in der Fassung 
vom 20.02.1984, zuletzt geändert am 
25.07.2022 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 26 wird folgender § 26a  

eingefügt:

 § 26a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 7  
Änderung der Satzung über  

die Erhebung von Gebühren für  
die Benutzung der  

Gemeindemusikschule Steißlingen 
Die Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung des Gemein-
demusikschule Steißlingen in der Fassung 
vom 15.12.1997, zuletzt geändert am 
17.07.2017 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 3 wird folgender § 3a  

eingefügt:

 § 3a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 8  
Änderung der Satzung über die 

Jagdgenossenschaft in Steißlingen 
Die Satzung über die Jagdgenossen-
schaft Steißlingen in der Fassung vom 
17.02.2016 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 17 wird folgender § 17a  

eingefügt:

 § 17a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
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AUS DEM 
GEMEINDERAT

Bericht aus der  
öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates  
am 14.11.2022 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus der 
letzten nichtöffentlichen Sitzung 
Der Gemeinderat hat sich Gedanken über 
ein Grundstückskonzept gemacht und die 
Verwaltung beauftragt, mit entsprechen-
den Investoren zu sprechen. 

Bebauungsplan „Korisgaß,  
1. Änderung“ - Billigungsbeschluss 
und Beschluss zur Offenlage  
Frau Mayer vom Bauamt erläutert, dass 
im Jahr 2015 erste Überlegungen für 
eine Überplanung der Fläche im Gewann 
„Korisgaß“ getroffen wurden. Wie in vie-
len anderen Gemeinden und Städten 
herrscht auch in Steißlingen ein Mangel 
an Wohnraum. Um dieses Defizit etwas 
ausgleichen zu können, soll eine noch un-
bebaute innerörtliche Freifläche teilwei-
se zu Wohnbauland entwickelt werden. 
Diese Fläche mit einer Größe von etwa 
7.000 m² im Bereich der Korisgaß ist nach 
Auffassung des Gremiums geeignet, die 
erforderlichen Wohnbauflächen im Sinne 
einer Innenentwicklung innerhalb der 
Ortschaft zu schaffen. 
Neben Einzelbauplätzen für Ein- oder 
Zweifamilienhäuser sollen im Zentrum 
des Gebiets Mehrfamilienhäuser entste-
hen, um hier den neuen Wohn raum mög-
lichst flächenschonend zu entwickeln. 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Korisgaß, 1. Änderung“ sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung einer innerörtlichen Baulücke 
geschaffen werden. Der größte Teil der 
Fläche im Plangebiet ist derzeit als Grün-
fläche gem. dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Korisgaß“ festgesetzt und ist 
somit nicht bebaubar. Mit der Aufstellung 
des Bebau ungsplans „Korisgaß, 1. Ände-
rung“ soll dies geändert werden, um so 
die Planungs ziele zur Generierung von 
Wohnbauflächen sicherstellen zu können. 

Verfahren und Festsetzungen 
Der Bebauungsplan „Korisgaß, 1. Ände-
rung“ wird als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB ausgeführt. 
Es handelt sich um ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA), welches in zwei Teilgebiete 
aufgegliedert ist. Auf den Flächen des 

Artikel 9  
Änderung der Satzung über die 

Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften 

Die Satzung über die Benutzung von Ob-
dachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 
in der Fassung vom 16.03.2015 wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Nach § 13 wird folgender § 13a  

eingefügt:

 § 13a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 10  
Änderung der Benutzungsordnung 

für das Schlachthaus  
Die Benutzungsordnung für das Schlacht-
haus in der Fassung vom 15.11.1974, zu-
letzt geändert am 09.11.2020 wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Nach Nr. 3 wird folgend Nr. 3 j)  

eingefügt:

 Nr. 3 j) Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 11  
Änderung der Benutzungs- und  

Gebührenordnung  
für die Begegnungsstätte  
der Seniorenwohnanlage 

Die Benutzungs- und Gebührenord-
nung für die Begegnungsstätte der 
Seniorenwohnanlage in der Fassung 
vom 15.05.1998, zuletzt geändert am 
23.11.2001 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 5 wird folgender § 5a  

eingefügt:

 § 5a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 

Artikel 12  
Änderung der Benutzungs- und  

Gebührenordnung für die  
Benutzung des Geschirrmobils 

Die Benutzungs- und Gebührenordnung 
für die Benutzung des Geschirrmobils 
in der Fassung vom 13.11.2018 wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Nach § 3 wird folgender § 3a  

eingefügt:

 § 3a Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser 
Satzung festgelegten Abgaben, Kosten-
ersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuer-
pflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch 
die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgeleg-
ten Höhe. 
  

Artikel 13  
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in 
Kraft. Im Übrigen bleiben die Bestimmun-
gen der zu ändernden Satzungen unbe-
rührt. Für Entgelte, die bereits vor diesem 
Zeitpunkt entstanden und erst nach dem 
31. Dezember 2022 zu entrichten sind, 
gelten für die Bemessung die Satzungs-
bestimmungen, die zum Zeitpunkt ihrer 
Entstehung gegolten haben. 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind. 
  
Steißlingen, den 11.10.2022 
  
Benjamin Mors 
Bürgermeister 
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Teilgebiets WA 1 wird ein Übergang zur 
umliegenden Bebau ung geschaffen, in 
welchem zweigeschossige Gebäude bis 
9 m Höhe und mit je zwei Wohneinheiten 
realisiert werden dürfen. Im Teilgebiet WA 
2 ermöglicht eine Gesamthöhe der neuen 
Gebäude von 11 m größere Gebäude-
einheiten. Im gesamten Gebiet wird ein 
erhöhter Stellplatzschlüssel von 1,5 Stell-
plätzen / Wohneinheit vorgeschlagen. 
Die Grundstücke werden über eine öf-
fentliche Stichstraße von Süden (Remigi-
usstraße) her erschlossen. 
Ein Mitglied des Gremiums möchte wis-
sen, warum der Stellplatz-Schlüssel im 
Vergleich zu anderen Baugebieten unter-
schiedlich ist, auch was die Vorgabe für 
Tiefgaragen betrifft. Bürgermeister Mors 
antwortet, dass es sich hierbei um die in-
dividuelle Ausrichtung im jeweiligen Bau-
gebiet handelt. 
Ein weiteres Mitglied des Gremiums 
spricht ein Lob für die Naturschutzmaß-
nahmen aus. Es stellt sich allerdings die 
Frage, wie man mit dem Thema der of-
fenen Bebauung umgeht, da diese nicht 
ausschließt, dass auch außerhalb der 
Baufenster Nebenanlagen errichtet wer-
den dürfen. Insbesondere für die Grün-
bereiche wäre es gut, wenn zwischen den 
Gebäuden Freiräume offen bleiben. Frau 
Mayer antwortet, dass Carports und Gara-
gen von Gesetz her andere Vorgaben ha-
ben, was Grenzabstände etc. angeht. Sie 
dürfen grundsätzlich auch auf der Grund-
stücksgrenze errichtet werden. Ansons-
ten legt eher die Grundflächenzahl den 
Grad der Versiegelung fest. 

Beschluss:
1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes 

Baugebiet „Korisgaß, 1. Änderung“ 
und den örtlichen Bauvorschriften 
„Korisgaß, 1. Änderung“ in der Fas-
sung vom 28.10.2022 wird zuge-
stimmt.

2. Die Beteiligung der Bürger gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und die Anhörung der 
Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind 
durchzuführen.

 
Bebauungsplan „Seebühl II“  
- Aufstellungs- und Billigungsbe-
schluss und Beschluss zur Offenlage  
Die Gemeinde hatte Ende 2016 mit der 
Überplanung des letzten größeren kom-
munalen Baugebiets „Tal-Erweiterung“ 
begonnen. Nach heutigem Stand sind 
diese Bauplätze bis auf einzelne Plätze 
vollständig vergeben. Der überwiegende 
Teil ist bereits bebaut bzw. befindet sich 
derzeit im Bau. 
Eine längere Vorlaufzeit im Blick auf das Be-
bauungsplanverfahren sowie die Erschlie-
ßungsarbeiten sind nun Anlass, künftige 
Gebietsentwicklungen in Steißlingen zu 
bewerten. Im Bereich des „Seebühls“ konn-
te eine solche Potentialfläche mit rund 
18.000 m² (1,8 ha) gefunden werden. 

Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
„Seebühl II“ sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung im Randbe-
reich der Gemeinde geschaffen werden. 
Derzeit sind die Flurstücke im Plangebiet 
landwirt schaftlich genutzte Ackerflächen 
im Außenbereich und somit nicht be-
baubar. Ziel ist es, dieses Flächenpoten-
tial einer Wohnnutzung zuzuführen und 
so dem dringenden Wohnraumbedarf 
gerecht zu werden. Bei der Einbindung 
dieser Flächen ist ein besonderer Schwer-
punkt der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden. Neben einzelnen Bauplätzen 
für Einfamilienwohnhäuser wird daher an-
gestrebt, eine Viel zahl der Flächen durch 
eine flächenschonendere Bebauung in 
Form von kleineren Bauplätzen, Reihen-
hausbebauungen sowie Mehrfamilien-
häusern zu entwickeln. 

Verfahren und Festsetzungen 
Der Bebauungsplan „Seebühl II“ wird im 
beschleunigten Verfahren nach §13 b 
BauGB durchgeführt. 
Zur Regelung einer geordneten Gestal-
tung und der gewünschten Gliederung 
der Grünstrukturen macht die Gemeinde 
von § 74 LBO Gebrauch und beschließt 
nach getrennter Satzung die „Örtlichen 
Bauvorschriften –Seebühl II“ zu erlassen. 

Billigungsbeschluss des Entwurfs 
Entsprechend dem Bedarf an Wohnhäu-
sern wird das Planungsgebiet als Allge-
meines Wohngebiet (WA) festgesetzt, 
welches in insgesamt 5 Teilgebiete auf-
gegliedert ist mit jeweils unterschied-
lichen Festsetzungen zur Kubatur. Das 
Plangebiet erhält eine Zufahrt von Süden 
her über die bestehende Straße „Hinter 
Zinnen“. Herr Weber erläutert die fünf ver-
schieden Teilgebietstypen. 
Zwei Grünbereiche werden innerhalb des 
Plangebiets erhalten bleiben. Davon eine 
größere im südlichen Bereich, auf welcher 
sich eine Streuobstwiese befindet, sowie 
ein kleinerer Bereich in nordöstlichen Teil 
des Plangebiets. In der Mitte des Bauge-
biets ist außerdem zentral eine Fläche für 
einen Spielplatz eingeplant. 
Ein Mitglied des Gremiums begrüßt die 
vielen verschiedenen Baukörper. Aller-
dings hätten es seiner Ansicht nach mehr 
der kleineren „Tiny-House“-Bauplätze sein 
können, da hier der Flächengewinn grö-
ßer und auch die Finanzierbarkeit einfa-
cher ist. Bürgermeister Mors antwortet, 
dass sich diese finale Aufteilung durch die 
Planungskonkretisierungen ergeben hat. 
Durch die weiteren Angebote von Rei-
henhäusern und Mehrfamilienhäusern sei 
das Verhältnis an verschiedenen Grund-
stücksgrößen insgesamt ausgewogen. 
Ein weiteres Mitglied des Gremiums 
möchte wissen, ob es bei den kleinen 
„tiny“-Bauplätzen nötig ist, dass ein In-
vestor diese zur Vereinheitlichung baut 
oder ob diese auch individuell an Einzelne 

verkauft werden können. Bürgermeister 
Mors erklärt, dass diese Bauplätze direkt 
an private Interessenten verkauft werden 
sollen. 
Das Mitglied des Gremiums merkt an, 
dass die große Diversität der angebote-
nen Wohnformen zu begrüßen ist, dass 
es aber eine große Herausforderung bei 
der Vergabe werden wird. Bürgermeister 
Mors stimmt zu, dass das schwierig wer-
den könnte. Herr Schmeh wirft ein, dass 
die kleinen und normalen Flächen kein 
Problem darstellen. Etwas anders sieht es 
bei den Mehrfamilien- und Reihenhäu-
sern aus. Hier wird man sich für ein Vor-
gehen zwischen Direktverkauf oder eine 
Investorenlösung entscheiden müssen. 
Ein weiteres Mitglied des Gremiums hat 
ein grundsätzliches Problem mit dem 
neuen Baugebiet aufgrund des Flächen-
verbrauchs. Die Fläche ist seiner Meinung 
nach wertvolle Ackerfläche und damit 
Lebensgrundlage. Das Mitglied stellt au-
ßerdem in Frage, ob der Wohnbedarf tat-
sächlich so dringend ist. Dabei werden die 
beiden noch leerstehenden Wohnungen 
in der Derststraße und wenig Bautätig-
keit im Tal angeführt. Es wäre besser, die 
Innenverdichtung bzw. den Ausbau von 
Häusern voranzutreiben. Bürgermeister 
Mors antwortet, dass diese Argumente 
abgewägt wurden und der Gemeinderat 
in der Vergangenheit eine Entscheidung 
getroffen hat. 
Bezüglich des mangelnden Wohnbe-
darfs widerspricht er. Die Vergabe in der 
Derststraße hat sich verzögert, weil Inte-
ressenten wieder abgesprungen sind. Die 
Bauplätze im Tal sind fast alle verkauft. Die 
Bautätigkeit ist teilweise gehemmt, da ak-
tuell das Förderprogramm der L-Bank aus-
geschöpft und man gezwungen ist, auf 
das Förderprogramm des nächsten Jahres 
zu warten. Die Gemeinde macht sich na-
türlich auch Gedanken über die Innenver-
dichtung, aber das alleine reicht nicht aus, 
um den Wohnungsmangel zu decken. 
Ein weiteres Mitglied des Gremiums fin-
det das Straßennetz innerhalb des Ge-
biets sehr gut. Die Verkehrsanbindung 
über die Hegaustraße und Hinter Zinnen 
könnte jedoch etwas unübersichtlich wer-
den. Das Mitglied möchte deshalb wissen, 
ob es hier Schlüsselzahlen gibt, wie viele 
Autos die Straßen verkraften und ob eine 
Zufahrt ins Gebiet ausreicht. Frau Mayer 
verweist hierzu auf die sehr detaillierte 
Verkehrsermittlung in der Begründung 
zum Bebauungsplan und fasst die Aus-
sagen zusammen. Insgesamt ist der pro-
gnostizierte Mehrverkehr durch das rela-
tiv kleine Plangebiet lt. dem Gutachten 
tragbar und hat außerhalb der Hauptver-
kehrszeiten wenig Auswirkung.  

Beschluss:
1. Der Aufstellung des Bebauungsplans 

„Seebühl II“ im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b 
BauGB sowie der Örtlichen Bauvor-
schriften „Seebühl II“ in getrennter 
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Satzung wird zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Bebauungsplanes 

Baugebiet „Seebühl II“ und der örtli-
chen Bauvorschriften „Seebühl II“ in 
der Fassung vom 14.11.2022 wird zu-
gestimmt.

3. Der Gemeinderat beschließt den Ent-
wurf des Bebauungsplans gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Mo-
nats öffentlich auszulegen.

4. Der Gemeinderat beschließt die Be-
hörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, die von der Planung 
berührt sein können, innerhalb einer 
Frist von einem Monat gem. § 4 Abs. 2 
BauGB zu beteiligen.

 
Bekanntgaben 
•	 Radverkehr Singener Straße /  

Orsinger Straße
Die Verwaltung erläutert die aktuelle Si-
tuation zum Radverkehr in der Ortsdurch-
fahrt L 223. Bisher konnte dieser auf einem 
gemeinsamen Rad- und Fußweg entlang 
der Straße geführt werden. Nach der ab-
geschlossenen Teilsanierung der L 223 
Ende 2020 wurde die zulässige Anord-
nung dieser gemeinsamen Nutzung auf 
den relativ schmalen Gehwegbreiten von 
1,50 - 1,70 m von der Straßenverkehrsbe-
hörde hinterfragt und im Ergebnis konn-
te keine Neuanordnung ausgesprochen 
werden. In der Konsequenz durften die 
roten Radfurten in den Einmündungen 
zur Lange Straße oder Beurener Straße 
nicht wieder angebracht werden. Zudem 
wurde der Gemeinde die Demontage der 
Radwegbeschilderung auf dem Gehweg 
angeordnet. 
Aus Sicht der Gemeinde ist die Ortsdurch-
fahrtsstraße nicht breit bzw. sicher genug, 
um dort den Radverkehr ergänzend auf-
zunehmen. Die Abstände der Fahrzeuge/
LKWs mit 1,5 m zu den Radfahrern können 
bei Gegenverkehr nicht eingehalten wer-
den. Auch bestehendes loses Pflaster, was 
eine Stolperstelle für Radfahrer darstellt, 
wurde neben vielen anderen Gesichts-
punkten von der Verwaltung vorgebracht. 
Insgesamt ist die Gefahr für die Radfahrer 
deutlich höher als zuvor. Bürgermeister 
Mors stellt klar, dass dieses Ergebnis und 
die Anordnungen bei der Verwaltung in 
keiner Wiese nachvollziehbar sind und 
dies durch einen Widerspruch gegen die 
Anordnung nochmals deutlich gemacht 
wurde. Nach der letzten finalen Entschei-
dung der Straßenverkehrsbehörde hierzu 
im Oktober 2022 wird von der Anordnung 
aufgrund der Rechtsverschriften nicht ab-
gerückt. Eine gerichtliche Klage wäre der 
nächste formelle Schritt. Der Vorsitzende 
empfiehlt, dies wegen der rechtlichen 
Aussichtslosigkeit nicht zu tun und die-
se finale Entscheidung letztendlich doch 
hinzunehmen. Die Verantwortung für 
die Sicherheit trägt nun die Straßenver-
kehrsbehörde. 
Ein Gemeinderat schlägt daraufhin vor, 
Schilder mit einem Hinweis auf den Min-

destabstand zu Radfahrern aufzustellen, 
um die Autofahrer zu sensibilisieren.

•	 Gespräch mit Jugendvertreter*innen
Bürgermeister Mors informiert das Gremi-
um über einen kürzlich stattgefundenen 
Termin mit den Jugendvertreter*innen. 
Diese werden zur nächsten Sitzung im 
Dezember eingeladen, um ihre Vorschlä-
ge zur Gestaltung des „Roten Platzes“ vor-
zustellen.

•	 Breitbandausbau
Herr Weber gibt Neuigkeiten zum Breit-
bandausbau bekannt. Der Bauabschnitt 1 
ist fertig, die Leerrohrverlegung ist erfolgt 
und Glasfaser ist zu 99% eingeblasen. Die 
Abnahme erfolgte teilweise. Aktuell war-
tet man noch auf die Information der Net-
kom an die potentiellen Kunden. Im bes-
ten Fall kann das Netz dieses Jahr noch in 
Betrieb genommen werden. Der 2. Bauab-
schnitt ist in Arbeit und es ist vorgesehen, 
speziell in den zentralen Bereichen ohne 
offene Gräben die Leitungen zu verlegen. 

Anträge
•	 Lagerplatz an der Mindlestalhalle
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Net-
kom seit einem Jahr einen Lagerplatz an 
der Mindlestalhalle hat und möchte wis-
sen, ob das auch während dem 2. Bauab-
schnitt so bleibt. Herr Weber antwortet, 
dass das Material verlagert wird.

•	 Energiesparmaßnahmen bei  
Straßenbeleuchtung

Ein Gemeinderat spricht die Energiespar-
maßnahmen in Bezug auf die Straßenbe-
leuchtung an und möchte den aktuellen 
Stand erfahren. Herr Weber antwortet, 
dass die Gemeinderät*innen diese Wo-
che noch Vorschläge erhalten werden. Da 
bereits fast überall LED-Leuchten genutzt 
werden, werden sich mögliche Ersparnis-
se in Grenzen halten. Eventuell muss ein 
Konzept auch ausgetestet und die Rück-
meldung der Bürger abgewartet werden, 
die nachts eine ausreichende Beleuch-
tung aus unterschiedlichen Gründen er-
warten.

•	 Flüchtlingsunterbringung  
in der Seeblickhalle

Ein Gemeinderat möchte wissen, wie es 
mit der Seeblickhalle bzw. deren Beschlag-
nahmung aussieht, da die Volleyballer*in-
nen dort eine Veranstaltung durchführen 
möchten. Bürgermeister Mors antwortet, 
dass dies schwer abzuschätzen ist. Aktuell 
sieht es nicht danach aus, dass die Halle 
in den nächsten Wochen gebraucht wird. 

DIE GEMEINDE
INFORMIERT

Ihre Gemeindewerke 
informieren 
Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

in der letzten Ausgabe von Steißlingen 
aktuell haben wir Sie über unsere neuen 
Versorgungspreise für das Jahr 2023 infor-
miert. Aktuell sind unsere Austräger*in-
nen in Steißlingen unterwegs und stellen 
Ihnen die persönlichen Anschreiben zu. 

Wir möchten Sie noch über die folgenden 
Themen informieren: 

•	 Ablesung 2022
Die letzten Jahre waren eine große Her-
ausforderung für uns alle, die Corona-Pan-
demie hat in nahezu allen Bereichen unser 
Leben bestimmt. Aufgrund der Unge-
wissheit, welche Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie zum Ende 
des Jahres 2022 auf die Bevölkerung zu-
kommen könnten, haben die GWS für die 
Jahresablesung ein neues System einge-
führt. In Zukunft werden die Zählerstände 
per Selbstablesung erfasst. Dies schützt 
Sie in Ihrem Umfeld und ebenfalls unsere 
Ableser*innen. Gleichzeitig können wir 
Ihnen neue digitale Wege anbieten.  

Sie werden dazu in Kürze per Brief auf-
gefordert, Ihre Zählerstände (Strom, ggf. 
Wasser) an uns zu übermitteln. 

Dazu bieten wir Ihnen mehrere Möglich-
keiten:
•	 Schnell und einfach am Smartphone 

mit QR-Code: QR-Code scannen, Zäh-
lerstand & Ablesedatum erfassen, Foto 
vom Zähler machen und absenden

•	 Bequem am Computer mit den im An-
schreiben genannten Anmeldedaten

•	 Ganz klassisch per Ablesekarte. Diese 
kann
•	 in Steißlingen im Rathaus oder in 

Wiechs im alten Rathaus eingeworfen 
werden

•	 bei Hugo Maier - Ihr Kaufmann oder 
beim Lädele eingeworfen werden

•	 oder alternativ per Post an uns gesen-
det werden. 

Für die Ablesung im Jahr 2023 würden 
wir Sie gerne zur Ablesung per E-Mail 
anschreiben. Dazu benötigen wir Ihre 
E-Mailadresse und Ihr Einverständnis, die-
se nutzen zu dürfen. Hierzu teilen Sie uns 
einfach über einen der oben genannten 
Wege Ihre E-Mailadresse mit. Diese wird 
für keine anderen Zwecke genutzt. 
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•	 Abschlag 2023
Mit der Jahresabrechnung 2022 werden 
wir Sie über die zu entrichtenden Ab-
schlagszahlungen für das Jahr 2023 in-
formieren. Zur Berechnung dieser nutzen 
wir den Vorjahresverbrauch 2022 und den 
Verbrauchspreis von 2023. Sollten Sie eine 
Änderung dessen wünschen, können Sie 
uns gerne nach Erhalt der Jahresabrech-
nung 2022 kontaktieren.

•	 Erreichbarkeit der Gemeindewerke 
Steißlingen

Die Gemeindewerke Steißlingen sind 
während der Rathausöff nungszeiten per-
sönlich und telefonisch für Sie, wie folgt 
erreichbar:
Montag – Freitag von  08:00 – 12:30 Uhr
Mittwoch zusätzlich:  14.00 – 18.00 Uhr
und gerne auch nach Vereinbarung 

Außerhalb dieser Zeiten können Sie uns 
eine E-Mail an 
verbrauchsabrechnung@steisslingen.de 
senden. Wir antworten Ihnen schnellst-
möglich.

Im Falle von Störungen und Versorgungs-
unterbrechungen wenden Sie sich bitte 
an unsere Notrufnummern: 
Wasserversorgung: 0800/800 89 96 
(kostenfrei) 24h erreichbar;  0173/3238287 
(tagsüber) 
Stromversorgung: 0800/800 89 96 
(kostenfrei) 24h erreichbar 
Gasversorgung: 0800/775 000 7 
(kostenfrei) 24h erreichbar 
(Thüga Energienetze GmbH) 

Sonderabfuhren 
Kühlgeräteabfuhr 25. November 
(Anmeldung erforderlich) 
Haben Sie ein Kühlgerät (Kühlschrank 
oder Gefriertruhe) zu entsorgen, melden 
Sie dieses bitte im Rathaus bei Frau Patri-
cia Gut, Tel.: 92 93-21 oder Mail: 
pgut@steisslingen.de, an. 
Die Anmeldefrist läuft bis Freitag, 
18. November 2022.  
  
Altholzabfuhr am 23. November 
Bei der Trennung von Sperrmüll und Alt-
holz soll Ihnen die nachfolgende Darstel-
lung behilfl ich sein. Daraus können Sie er-
kennen, was zum Altholz gehört und was 
nicht für die Altholzsammlung geeignet ist. 

Altholz aus dem Innenbereich: 
Deckenverschalungen (Nut- und Feder-
bretter), Zimmertüren (Türblätter und 
Zargen), Zierbalken, Dielenbretter, Reso-
palbeschichtungen 

Naturbelassenes Vollholz: 
Unbehandelte Bretter und Balken 

Möbel aus Holz- und Spanplatten: 
Küchen-, Wohn- und Schlafmöbel, sons-
tige Inneneinrichtungen aus Holz oder 
Spanplatten 

Gebrauchsgegenstände: 
Einwegpaletten, Obst- und Versandkis-
ten aus Vollholz, furniertes Holz, furnier-
te Spanplatten, kunststoff beschichtete 
Spanplatten 

Die genannten Materialien werden in 
haushaltsüblichen Mengen angenom-
men. Bei größeren Mengen aus Umbau-
maßnahmen erfolgt keine Entsorgung 
über die kommunale Abfuhr. 

Übliche Verbindungselemente aus Metall 
stellen für die Altholzaufbereitung kein Pro-
blem dar. Deshalb brauchen kleinere Be-
schläge an Möbeln nicht entfernt zu werden, 
sofern wirklich in nur kleinem Umfang vor-
handen. Trotzdem sollten Sie das, was sich 
z. B. an Metallen mühelos entfernen lässt, 
demontieren. Die Metalle können dann zur 
Altmetallsammlung gegeben werden. 
  
Was ist nicht für die Altholzsammlung 
geeignet? 
Altholz aus dem Außenbereich: 
Fenster, Fensterböcke, Türen und Zargen, 
Außenverbretterung, Balkonholz, Kons-
truktionshölzer für tragende Teile, Dach-
balken und Dachlatten, Fachwerkhölzer 

Altholz aus dem Garten: 
Jägerzäune, Hopfen-, Reb- und Baump-
fähle, Baumstämme, Baumwurzeln 

Altholz aus speziellen Bereichen: 
Silobau, Leitungsmasten, sonstige 
druckimprägnierte Hölzer, Holz mit An-
haftungen von Zementen oder Gips. 

Diese Hölzer sind regelmäßig mit einer 
besonderen chemischen Außenimpräg-

nierung versehen. Diese Form der Behand-
lung macht das Holz zwar witterungsun-
empfi ndlich, der Weg über eine geordnete 
Altholzentsorgung ist dadurch aber ver-
wehrt. Das Holz enthält eine sog. „rote Klas-
sifi zierung“. Es handelt sich hierbei um 
Sondermüll, der nicht über die Hausmüll-
abfuhr entsorgt werden kann. Dafür gibt es 
spezielle Unternehmen am Markt.   
  
Sperrmüllabfuhr am 24. November 
Sperrmüll ist, wie der Begriff  schon sagt, 
„sperriger Müll“, der nicht in die Restmüllton-
ne passt. Es werden haushaltsübliche Men-
gen abgeholt, allerdings keine Haushaltsauf-
lösungen! Kleinteile, die in die Restmülltonne 
passen werden nicht mitgenommen. 

Wir bitten Sie, Ihren Müll erst am Abend vor 
der jeweiligen Abfuhr bereit zu stellen und 
so zu sortieren, dass erkennbar ist, was zum 
Altholz und was zum Sperrmüll gehört.  
  
Problemmüllsammlung 
am 30. November 
Problemmüll kann in haushaltsüblichen 
Mengen (bis 20 kg) beim mobilen Prob-
lemmüllfahrzeug abgeben werden: 

Am Mittwoch, 30.11.2022 
von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Wertstoff hof/Bauhof – Im Städtle 19. 

Folgender Problemmüll kann dort ab-
gegeben werden: 
Abbeizmittel, Desinfektionsmittel, Ener-
giesparlampen, Entwickler, Entkalker, 
Farben (fl üssig), Feuerlöscher, Fixierer, Fo-
tochemikalien, Frostschutzmittel, Härter, 
Holzschutzmittel, Klebstoff e, Laborchemi-
kalien, Lacke, Laugen, Leuchtstoff röhren, 
Lösemittel, Nagellack und Nagellackent-
ferner, Ölfi lter, ölverunreinigte Abfälle und 
Ölreste (Kleinmengen), Pfl anzenschutz-
mittel, Pinselreiniger, quecksilberhaltige 
Abfälle, Raumsprays, Reinigungsmittel, 
Rostschutzmittel, Säuren, Schädlings-
bekämpfungsmittel, Spiritus, Spraydo-
sen, Terpentin, Teer (fl üssig), Verdünner, 
Waschbenzin, Waschmittel, etc. 

Nicht angenommen werden: Altreifen, Alu, 
Kunststoff e, Elektrogeräte, Sperrmüll, Feuer-
werkskörper, Munition, Asbest und Problem-
stoff e aus dem gewerblichen Bereich. 

Zur Info:  Altmedikamente aus dem Haus-
gebrauch (nicht Großmengen von Apo-
theken oder Arztpraxen) können über die 
Restmülltonne entsorgt werden, da der 
Restmüll nicht mehr deponiert wird. 

Ausnahme: Zytostatika und schwerme-
tallhaltige Medikamente. Ebenfalls können 
Plastikfarbeimer/-tuben mit eingetrock-
neten Farben über den Restmüll entsorgt 
werden. Saubere bzw. spachtelreine Eimer 
können – bei entsprechender Kennzeich-
nung – über den Gelben Sack entsorgt 
werden. Auch Batterien sollten nicht mehr 
unbedingt über den Problemmüll entsorgt 
werden. Der Handel nimmt diese kostenfrei 
zurück. Gleiches gilt für die Altölentsorgung. 

Gemeinde sucht 
Einzelbetten  

Es kommen demnächst wieder Ge-
fl üchtete bei uns an. Für diese su-
chen wir

•	 Einzelbettgestelle / 
passende Lattenroste und 
Matratzen, 
max. Größe 140 m x 200 m

 
Kontakt: Frau Frey 9293-15 
  
Andere Gebrauchsgegenstände 
werden aktuell nicht benötigt! 
Diese können Sie gerne im Blättle 
unter der Rubrik „Kostenlos abzu-
geben“ anbieten, Tel.: 9293-13 Frau 
Lempp. Es kommt dann denjenigen 
zugute, die tatsächlich Bedarf daran 
haben. 
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Einladung zum Info-
abend neues Bauge-
biet „Seebühl II“ 
Nachdem sich der Gemeinderat am ver-
gangenen Montagabend für ein neues 
Baugebiet im nordwestlichen Bereich 
der Gemeinde ausgesprochen hat, wur-
de einem ersten Entwurf des Bebau-
ungsplans „Seebühl II“ zugestimmt. 

Vor Beginn der förmlichen Öffentlich-
keitsbeteiligung lädt die Gemeinde zu 
einem allgemeinen Informationsabend 
ein - für Angrenzer und sonstige Inter-
essierte. 

Der Entwurf ist auf der Homepage- Ru-
brik „Bebauungspläne“	 - einsehbar 

Wann und wo ?  
Montag, 21.11.2022 um 18 Uhr 
Feuerwehrhaus (Singener Straße 37) 

UNSERE 
JUBILARE

In den kommenden Tagen feiern 
in unserer Gemeinde folgende 

Jubilare Geburtstag 
  

Freitag, 18. November 2022 
Gerhard Rudat 
70. Geburtstag 

  
Montag, 21. November 2022 

Wolfgang Lenzinger 
80. Geburtstag 

  
Montag, 21. November 2022 

Renate Gruber 
75. Geburtstag 

  
Dienstag, 22. November 2022 

Karin Knobelspies 
80. Geburtstag 

  
Wir gratulieren herzlich und 
wünschen alles Gute, Glück, 

Gesundheit und Zufriedenheit!

Mobiles PCR- 
Testzentrum  
Seit Anfang November gibt es in Steiß-
lingen und Umgebung ein mobiles Test-
zentrum, welches sowohl Schnelltests 
als auch PCR-Tests anbietet. Das Fahr-
zeug macht Halt auf dem Parkplatz an der 
Seeblickhalle.
 
Tour-Plan (Montag – Freitag täglich)  
8:00 - 9:30 Uhr Volkertshausen
10:00 - 11:30 Uhr Steißlingen 
12:30 - 14:00 Uhr Orsingen (Di., Do.) 

und Nenzingen (Mo., 
Mi., Fr.) 

14:30 -16:00 Uhr Mühlhausen

Haben Sie einen positiven Schnelltest 
und wollen mit einem PCR-Test eine zu-
verlässige Bestätigung? Dann ist das 
neue Angebot, welches außerhalb von 
Räumlichkeiten stattfindet, sicherlich eine 
gute Ergänzung. Um allen Kund*innen 
gerecht zu werden, bittet der Betreiber 
um Verständnis, dass nur zu den genann-
ten Uhrzeiten getestet werden kann und 
der Kleinbus weiterfährt, um auch in der 
nächsten Gemeinde pünktlich anzukom-
men. Das Testzentrum in der Schule Steiß-
lingen (gleicher Betreiber) wird weiterhin 
geöffnet bleiben. Hier werden wie bisher 
ausschließlich Schnelltests angeboten. 

Öffnungszeiten Testzentrum Schule: 
Montag – Freitag 17:30 – 18:30 Uhr 
Samstag/Sonntag/
Feiertag 09:00 – 10:00 Uhr 

Alle Änderungen, Hinweise zu den Kosten 
der Tests, etc. finden Sie immer aktuell auf 
unserer Homepage unter 
www.steisslingen.de/corona/ 

Vorweihnachtlicher  
Seniorennachmit-
tag der Gemeinde   
Der diesjährige Seniorennachmit-
tag findet 

am Samstag, 03.12.2022,  
ab 14.00 Uhr 

in der Seeblickhalle statt. 
  
Es erwartet Sie in diesem Jahr ein 
abwechslungsreiches Programm. 
Seien Sie gespannt! 
  
Eingeladen sind alle Senior*innen, 
die das 65. Lebensjahr vollendet ha-
ben und deren Ehegatt*innen sowie 
die Hausgäste vom Helianthum. 
  
Es werden wieder Kleinbusse des 
Deutschen Roten Kreuzes einge-
setzt, die an den bekannten Bushal-
testellen abfahren. 
  
Mehr dazu im nächsten Steißlingen 
aktuell. 
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Bücherei 
St. Remigius  
Steißlingen

Leider fi ndet auch in diesem Jahr keine 
Buchausstellung statt. Sie dürfen jedoch 
gerne Ihre Bestellungen bei uns abge-
ben. Wir bemühen uns um eine umge-
hende Ausführung. Die bestellten Medien 
können Sie dann in der Bücherei abholen. 
Mit jeder Bestellung unterstützen Sie die 
Bücherei. 

Möchten Sie sich schon auf die Vorweih-
nachtszeit einstimmen? Dann schauen 
Sie doch wieder einmal in der Bücherei 
vorbei. Sie fi nden viele Bücher zum The-
ma Advent und Weihnachten bei uns. Sie 
möchten mal wieder einen spannenden 
Krimi oder einen tollen Roman lesen? 
Auch hier werden Sie bei uns fündig. 
Zahlreiche neue Romane und Kinder-
bücher warten auf Sie. Für die Kleinsten 
wurden neue Bilderbücher und Tonies an-
geschaff t. Wußten Sie, dass die Ausleihe 
kostenlos ist? Na dann, auf in die Bücherei. 

Unsere Öff nungszeiten: 
Montag von 18 bis 20 Uhr 
und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr 
und 16 bis 18 Uhr 
 
 
Bürger für Bürger

Aus aktuellem Anlass möchten wir, das 
Team von Bürger für Bürger, darauf hin-
weisen, dass es bei uns in der Begeg-
nungsstätte, Radolfzeller Str. weiterhin 
nur montags und mittwochs ein warmes 
Mittagessen (bestehend aus Vorspeise 
oder Dessert und einen warmen Haupt-
gang) zum Preis von 4,- Euro inklusive Ge-
tränk gibt.  

Eine Anmeldung ist erforderlich. Ausser-
dem weisen wir darauf hin, dass wir be-
zahlte Gutscheine bei der Gemeinde ab-
gegeben haben. Diesen Gutschein sollen 
Senioren erhalten, die von der Gemeinde 
zu einem besonderen Anlass besucht 
wurden. Dieser Gutschein ist befristet gül-
tig. 

Senioren, die einen solchen Gutschein 
erhalten haben, sollten sich zeitnah zum 
Essen anmelden. Anmeldungen nehmen 
Frau Benzinger (Tel. 245), Frau Stark (Tel. 
9398963) oder die Sozialstation (Tel. 1707) 
entgegen. 

Für das Essen am Montag ist Anmelde-
schluss am Freitag davor bis 10.00 Uhr 
und für das Essen am Mittwoch immer 
dienstags bis 10.00 Uhr. Das Essen gibt 
es nicht zum Mitnehmen!! Wir bitten um 
Verständnis! Das Team freut sich auf neue 
Essensteilnehmer. 

Seniorentreff

Eingeladen sind alle Senior*innen ab 60 
Jahren und sonstige interessierte Bür-
ger*innen. Unsere Veranstaltungen fi n-
den 14-tägig statt und werden immer 
rechtzeitig im Gemeinde aktuell veröf-
fentlicht. Neben Kaff ee und Kuchen und 
sonstigen Getränken runden unterhaltsa-
me Gespräche und ein kleines Programm 
die Nachmittage ab. 

Unser nächster Termin: 
Do, 24.11.2022 / 14.30 -17.00 Uhr
Neues aus der Gemeinde: 
„Der Bürgermeister berichtet“ 
  

Mittwoch-Seniorengymnastik 
Die Seniorengymnastik“Fit-in-den-Tag“ 
fi ndet immer wöchentlich jeden Mitt-
woch von 09.30 Uhr - 10.30 Uhr mit Dag-
mar Bichsel, ebenfalls in der Begegnungs-
stätte statt. Wir bewegen uns nach Musik, 
überwiegend im Sitzen auf dem Stuhl 
und je nach Können auch im Stehen hin-
ter dem Stuhl. Bequeme Kleidung ist von 
Vorteil. Neue Teilnehmer*innen sind herz-
lich willkommen. „Reinschnuppern“ ist 
jederzeit möglich. Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
Kleiderladen des 
DRK Steißlingen- 
Orsingen
Öffnungszeiten: Do von 9 bis 11 Uhr & 16 bis 18 Uhr

Auch dieses Jahr ist er wieder fi x geplant: 
Unser extra Samstags-Verkauf - nur ein-
mal im Jahr! Die ideale Gelegenheit für 
Berufstätige, auch mal in unserem Klei-
derladen nach Schnäppchen oder schö-
ner Winterbekleidung zu schauen. 

Der Weihnachtsverkauf fi ndet 
am Samstag, 26. November 
von 9 - 12 Uhr statt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie fi n-
den uns weiterhin jeden Donnerstag in 
Steißlingen im Kellergeschoss der Radolf-
zeller Str. 3 (Seniorenwohnanlage). 

Sperrmüllbörse 
– kostenlos abzu-

geben 
Tischventilator

Kontakt: Tel 9399524 

UNSERE VEREINE 
INFORMIEREN

Vereine bitte 
beachten: 
Seeblickhalle zu! 
Seniorennachmittag der 
Gemeinde am 03.12.2022 
Der Aufbau erfolgt, wie jedes Jahr, 
bereits am Freitag, 02.12.2022 vor-
mittags und somit ist die Halle an 
diesem Tag nicht mehr nutzbar. 

TuS

Abt. Handball
19.11.2022  
14:30 Uhr  wJD-BK TV Pfullendorf

TuS Steißlingen 
16:00 Uhr  M-BK  SG Allensb./Detting. 

TuS Steißlingen 3 
16:00 Uhr  mJC-BK TV Pfullendorf

TuS Steißlingen 
19:00 Uhr  M-BWOL  TV Knielingen

TuS Steißlingen 

20.11.2022    
14:20 Uhr  M-LL-S  SG Könd/Tening 2 

TuS Steißlingen 2 
14:45 Uhr  F-LL-S

SG Oberh.-Köndr.-Tening. 
TuS Steißlingen 2 

17:45 Uhr  F-BK SV Allensbach 3
TuS Steißlingen 3 

Am kommenden Wochenende sind nur 
wenige Mannschften des TuS im Einsatz. 
Es stehen Auswärtsspiele an. Die Herren 1 
müssen zum „Kellerduell“ nach Knielingen 
und sollten dringend punkten. Ob dies bei 
dem verletzungsbedingt arg geschmäler-
ten Kader gelingt, bleibt abzuwarten. Die 
Herren 2 müssen bei der Köndringer Reser-
ve antreten, bei der man nie weiß, wer auf-
läuft. Für den TuS wäre ein Erfolg wichtig, 
um sich Richtung Mittelfeld zu orientieren. 
Die Herren 3 wollen nach zwei Niederla-
gen in Folge endlich wieder punkten. Die 
Damen 2 sind in ihrer Partie Favorit. 
 
 
Kath. Frauengemeinschaft

Umzugskartons gesucht!!! 
Stabile Umzugskartons oder andere gro-
ße Kartons für die Kleidersammlung - 
Republik Moldau - am Samstag, 19.11., 
dringend gesucht. Bitte melden Sie sich 
bei Uschi Schönenberger, Tel. 5254 oder 
Edeltraud Homburger, Tel. 1442, wenn Sie 
welche abzugeben haben.
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Sportschützenverein

Herbst- und Königschießen und 
gleichzeitig Vereinsmeisterschaften 
Mittwoch, 23.11.2022 ab 19:00 Uhr, 
Samstag, 26.11.2022 von 16:00 – 18:00 
Uhr und Sonntag, 27.11.2022 von 10:00 
– 12:30 Uhr sowie: Mittwoch, 30.11.2022 
ab 19:00 Uhr, Samstag, 03.12.2022 
von 16:00 – 18:00 Uhr und Sonntag, 
04.12.2022 von 10:00 – 12:30 Uhr  
Ausweichtermine und KK nach Abspra-
che mit dem Sportleiter Thomas Werder- 
Frank: sport@schuetzen-steisslingen.de 
  
Adventskaffee im Schützenhaus,  
am Sonntag, 04.12.2022 ab 15:00 Uhr 
Zur besseren Planung bitten wir um An-
meldung unter: schriftfuehrer@schuetzen- 
steisslingen.de oder im Schützenhaus. 
  
Wintertrainingsbetrieb Bogen
In der Halle: 
Donnerstag 17:30 Uhr Jugend, 
anschließend ab 18:15 Uhr Erwachsene 
Luftdruck: Mittwoch: 18:00 - 19:00 Uhr Ju-
gend und ab 19:00 Uhr Erwachsene 
Samstag: Luftdruck oder KK ab 16:00 Uhr
Sonntag: Luftdruck 10:00 bis 12:00 Uhr 

Weitere Informationen auf unserer Web-
seite www.schuetzen-steisslingen.de 
 
 
Musikverein

Einen besonderen Abend voller 
Musik... 
...durften die Besucher*innen am Sams-
tagabend in der Steißlinger Seeblickhalle 
erleben. Eröffnet wurde das diesjährige 
Herbstkonzert des Musikvereins Steiß-
lingen durch das Jugendblasorchester 
Böhringen-Steißlingen unter der Leitung 
von Florian Fritschi. Die Jungmusiker be-
wiesen ihr musikalisches Können unter 
anderem mit Stücken aus den Filmen „The 
Greatest Showman“ und „Tarzan“. 
Besonders freute sich Vorstand Roland 
Zimmermann, als nächstes den Gastver-
ein des Doppelkonzerts auf die Bühne zu 
bitten. Mit dem eingängigen „Marsch der 
Belgischen Fallschirmspringer“ eröffneten 
die Musiker*innen aus Markelfingen ihren 
Konzertteil und beeindruckten durch ih-
ren präzisen Vortrag. Wer bei diesem ers-
ten Stück schon im Marschtakt mit dem 
Fuß gewippt hat, konnte sich bei „Pacific 
Dreams“ entspannt zurücklehnen und den 
Abenteuern und Träumen des Komponis-
ten Miguel lauschen. Mit beliebten Melo-
dien aus „Grease“ und musikalischen High-
lights der 80er Jahre, verabschiedete sich 
Dirigent Kuno Rauch in seiner kurzweiligen 
Ansprache von den Besucher*innen, die 
begeistert nach einer Zugabe verlangten. 
Nach der Pause nahmen die Gastgeber 
aus Steißlingen Platz auf der Bühne. Maren 
Haltmeyer, die wie immer charmant durch 

die zweite Hälfte des Abends führte, kün-
digte als erstes die „Second Suite in F“ an – 
ein anspruchsvolles Arrangement bekann-
ter englischer Folk-Songs. Im Anschluss 
nahmen Dirigent Michael Forster und sein 
Orchester die Besucher*innen mit auf die 
rasante Fahrt im „Vergnügungszug“. Diese 
Konzert-Polka verlangte vor allem dem 
Holz-Register der Steißlinger einiges ab. In 
„Terra Vulcania“ erzählt die Musik anschau-
lich und dramatisch die Geschichte der 
Entstehung des Steirischen Vulkanlandes. 
Zum Abschluss des zweiten Konzertteils 
ging die Reise in den Orient zu Aladdin, 
dem es nach einigen aufregenden Aben-
teuern schlussendlich gelang, die schöne 
Prinzessin Jasmin für sich zu gewinnen. Mit 
dem Konzertmarsch „Auf Adlers Schwin-
gen“ gaben die Musiker*innen gerne noch 
eine Zugabe zum Besten. 
Dass das gemeinsame Musizieren im Ver-
ein Jung und Alt Freude bringt, zeigte 
schon die große Anzahl an Musiker*in-
nen der drei Orchester, die sich mit ih-
ren Dirigenten in zahlreichen Proben auf 
diesen Abend vorbereitet haben. Es ist 
Tradition, in diesem Rahmen besonders 
langjährige Mitglieder mit einer Ehrung 
auszuzeichnen. Johannes Steppacher 
übernahm als Präsident des Blasmusik-
verbands Hegau-Bodensee diese Auf-
gabe und konnte Klaus Mayer für be-
reits 60 Jahre aktive Mitgliedschaft im 
Blasmusikverband mit einer besonderen 
Ehrennadel auszeichnen. Eine Auszeich-
nung des Blasmusikverbandes und auch 
die vereinsinterne Ehrennadel erhielten 
Annette Knack für 25 Jahre aktive Mit-
gliedschaft und Gerhard Kornmayer 
für seine 40 Jahre aktive Mitgliedschaft  
und langjährige Tätigkeit in der Vorstand-
schaft des Musikvereins Steißlingen. 

V.l.n.r.: Johannes Steppacher, Klaus Mayer, 
Annette Knack, Gerhard Kornmayer, Roland 
Zimmermann Foto: Arnold Zimmermann

Roland Zimmermann durfte außerdem 
noch einen Spendenscheck in Höhe von 
1.000 Euro an Bürgermeister Benjamin 
Mors  überreichen. Es handelt sich dabei 
um den Gewinn aus den Einnahmen des 
diesjährigen Frühjahrskonzertes, der den 
ukrainischen Flüchtlingen in der Gemein-
de Steißlingen zu Gute kommen wird.  
Alle Beteiligten konnten sich über einen 
gelungenen Konzertabend freuen, den 
die Besucher*innen und Mitwirkenden 
anschließend noch gemütlich ausklingen 
ließen. 

Fußballclub

Aktive 
So., 20.11.22 um 14:45 Uhr 
FC Steißlingen - 1. FC Rielasingen-Aarlen 2 
  
Jugend  

C-Junioren 
So., 20.11.22 um 11:00 Uhr  
SG Überlingen/Ried 2 - FCS 2 

E-Junioren  
Sa., 19.11.22 ab 13:00 Uhr 
Hallen-Bezirksturnier 
in der Unterseehalle in Radolfzell 
 
 
Verband Wohneigentum

Vom sinnvollen Umgang mit dem 
Herbstlaub - Muss Herbstlaub immer 
Stress und Arbeit bedeuten? Oder kann 
man damit auch ein bisschen entspann-
ter umgehen? www.gartenberatung.de/
on232509
 
Entzündungshemmende Lebensmittel 
- Gesprächsrunde mit Dr. Elke Schulz am 
Donnerstag, 24.11.22 um 19:30 Uhr bei 
Petra Oßwald, Silcherstr. 11 in Steißlingen.
 
Kinder-Wald-Weihnacht am Samstag, 
26.11.22, Beginn 16:00 Uhr an der Fron-
holzhütte. Unbedingt anmelden bei Petra 
Oßwald, Tel: 5321 (AB)
 
Neues Haus und draußen nur Erde - Das 
neue Eigenheim ist fertig. Doch was ist ei-
gentlich mit dem Garten? Draußen nichts 
als braune Erde. Wie soll unser Traumgar-
ten eigentlich aussehen? In der Beratung 
entwickelt unser Gartenberater gemein-
sam mit den Mitgliedern Ideen und er-
stellt daraus später einen Plan. Lest hier, 
wie unser Gartenberater Schritt für Schritt 
vorgeht, wenn es um die Neuanlage eines 
Gartens geht: www.gartenberatung.de/
on231671
 

Dicke Socken können ein bisschen helfen. 
Von der Dämmung bis zur richtigen Ther-
mostat-Einstellung gibt es aber noch weitere 
Tipps, um Heizkosten einzusparen.
 
Energieeffizienz - Beim Bauen und Sa-
nieren möchten immer mehr Menschen 
auf Energieeffizienz achten. Dabei gibt es 
unzählige Möglichkeiten, in den eigenen 
vier Wänden Energie einzusparen. Viele 
dieser Maßnahmen rechnen sich durch 
die Energieeinsparungen. www.ver-
band-wohneigentum.de/bv/on236565 
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Mitglied werden oder Mitgliedschaft 
verschenken  geht ganz einfach. Ru-
fen Sie mich einfach an, Tel. 5321 (AB), 
Mobil 0170-4925229 oder füllen Sie die 
Beitrittserklärung auf unserer Homepage 
aus: www.verband-wohneigentum.des/
sg-steisslingen 
  
 
Spielgruppe

Wir treffen uns jeden Dienstag um 9:30 
Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
Alle Kinder von 0 bis 3 Jahren sind mit 
ihren Begleitpersonen herzlich willkom-
men. Ungefähr wöchentlich wechseln wir 
ab zwischen Elternaustausch (hier könnt 
Ihr schon mit ganz kleinem Baby teilneh-
men) und Spielgruppe (für die schon et-
was größeren Kinder, die bereits Interesse 
am Spielen haben). Selbstverständlich 
dürft Ihr jede Woche ganz altersunabhän-
gig teilnehmen. Spielsachen stehen im-
mer zur Verfügung. 

Wenn Ihr das erste Mal dabei sein wollt, 
meldet Euch bitte vorher bei Alexandra 
(0170 2856552), Sabrina (01522 8658556) 
oder Anita (0151 75442880). 
 
 

PARTEIEN
Freie Wähler

Erinnerung - offener Stammtisch 
Am Dienstag, 22. November 2022 findet 
um 19.30 Uhr im Bistro Journal ein offe-
ner Stammtisch statt. Kommen Sie vorbei 
und lernen Sie uns kennen. 
Jede/r ist herzlich willkommen! 
 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Ökumene vor Ort
Ökumenisches in der Adventszeit 
Es ist wieder soweit:
Wir suchen Menschen, die den Feier-
abend im Advent  (Montag, 28.11. bis 
Mittwoch, 21.12.2022, jeweils um 18.30 
Uhr)   mitgestalten in aller Freiheit und Of-
fenheit, in ökumenischer Verbundenheit 
mit viel Raum zur Stille...

Menschen, die Spaß daran haben, eine 
halbe Stunde zu gestalten von Montag 
bis Freitag in der Friedenskirche für Alle, 
die sich gestresst fühlen, achtsam mit sich 

umgehen wollen, Kraft schöpfen möchten 
oder einfach eine Mini-Auszeit brauchen. 
Die Religionszugehörigkeit spielt da-
bei keine Rolle. Denn genau das will die 
Adventszeit: Dass wir die Dinge ruhiger 
angehen lassen als sonst. Feierabend im 
Advent, das ist eine halbe Stunde, mit 
ein wenig Musik, wunderbarer Kerzen-
beleuchtung, mit einem meditativen Text 
und mit Gebet. 

Dieses Angebot kann nur ‚leben‘, wenn 
sich Menschen finden, die gerne einen 
Abend mitgestalten möchten. 
Also: Herzliche Einladung zur Beteiligung! 
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
eine Mail oder sprechen Sie mich an, 
Martina Stockburger (Tel. Büro 5900). 
 
 
Evangelische  
Kirchengemeinde  
Steißlingen-Langenstein

www.steisslingen-evangelisch.de
Pfarrerin Martina Stockburger
erreichbar unter Tel: 07738 / 5900
martina.stockburger@kbz.ekiba.de
Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
Tel: 07738 / 5900, Fax 07738 / 923123
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de
Sekretärin Inga Metz
Montag: 17:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch + Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr
Folgt uns auf Instagram: pfarrerin_vorm_See

Im Gottesdienstraum wird eine FFP2 
Maske empfohlen. 

Aktuelle Termine  
Sonntag, 20.11.2022 Ewigkeitssonntag 
09.30 Uhr Gottesdienst, Friedenskirche 
Steißlingen, Pfrin. Martina Stockburger 
  
Mittwoch, 23.11.2022 
15.30 Uhr Konfizeit in Stockach, Gruppe 1 
  
Samstag, 26.11.2022 
10.00 -13.00 Uhr „Advent-Event“ für Kon-
fis, Melanchthonkirche Stockach (bitte 
warm anziehen, wir werden auch draußen 
sein.) 
  
donnerstags ist Jugendtreff  
Der Treffpunkt für alle Jugendlichen ab 14 
Jahren. Jeden Donnerstag von 18:30 Uhr 
bis 20:30 Uhr im evang. Gemeindehaus, 
Tuttlingerstraße 2 in Stockach. 
  
3 Minuten Andacht am Telefon: 
Jeder Zeit an jedem Ort, einfach anrufen: 
07771/6013997. Sie hören abwechselnd 
Gedanken von Pfarrer Rainer Stockburger, 
Pfarrerin Martina Stockburger und Pfarrer 
Matthias Sehmsdorf. 
  
Die Adventskalender ‚Der andere Ad-
vent‘ sind eingetroffen und können zu 
Bürozeiten im Ev. Pfarrbüro Steißlin-
gen abgeholt werden. Kosten pro Stück 
9,10 € und Kinderausgaben 7,90 €. 

Vorausblick  
Sonntag, 27.11.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kir-
chenkaffee und herzliche Einladung zur 
Gemeindeversammlung im Anschluss an 
den Gottesdienst, Michael Stumpf (Vorsit-
zender der Gemeindeversammlung) 
  
Wochenspruch 
„Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer.“ Sach 9,9a 
 
 
Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen

Das Pfarrbüro (Kirchstraße 9, Tel. 07738 / 262,
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de) 
ist zu den gewohnten Bürozeiten (Di, Do, Fr 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr) besetzt.
Pfr. Mühlherr ist erreichbar unter
Tel. 0170 384 2032
werner.muehlherr@kath-hegau-mitte.de
Homepage: www.kath-hegau-mitte.de

St. Konrad Patrozinium in Wiechs 
Am Sonntag, 20.11. um 10:30 Uhr feiern 
wir das Patrozinium. Kirchenchor und Blä-
ser des Musikvereins werden musikalisch 
mitwirken. 
  
Taizé Gebet 
Am Sonntag, 20.11. um 19.00 Uhr in der 
St. Konrad Kapelle in Wiechs. Der medit-
ative Gottesdienst am Abend ist geprägt 
durch die Gesänge von Taizé, durch Gebe-
te, wohltuende Stille und das Hören auf 
biblische Texte. 
  
Eucharistiefeier im Kerzenschein  
Die Gruppe „Silberstreif“ gestaltet am Vor-
abend des 1. Advent, 26.11.22, um 18:30 
Uhr in der St. Verena Pfarrkirche Volkerts-
hausen den Gottesdienst mit dem Thema 
ENGEL. Musikalisch wirkt die Kirchenband 
„horizon“ mit. Anschließend lädt die kfd 
zum Umtrunk auf dem Kirchplatz ein. 

Adventspost  
Die Verteilung findet am Dienstagvormit-
tag, 29.11.22 nach der Hl. Messe im Remi-
giushaus statt. 
  
Gottesdienste: 

Regelmäßiges Rosenkranzgebet: 
Sonntag bis Donnerstag 18:15 Uhr 

Regelmäßiges Ökumenisches 
Friedensgebet:
mittwochs um 19:00 Uhr vor der Friedens-
kirche 

Regelmäßige eucharistische  
Anbetung:  
freitags um 15:00 Uhr in St. Remigius in 
den Anliegen der Coronapandemie, für 
den Frieden, für die Familien. 

Donnerstag, 17.11. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Meier) 
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Freitag, 18.11. 
15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung in 

den Anliegen der Corona-
pandemie, für den Frieden, 
für die Familien. 

Samstag, 19.11. 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Meier) in 

Friedingen 

Sonntag, 20.11. 
09:00 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Mühlherr) 

in Hausen 
10:30 Uhr  Kinderkirche im Remigius-

haus in Steißlingen 
10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier in Beuren 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Meier) in 

Schlatt 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier zum Patro-

zinium in St. Konrad Wiechs 
(Pfr. Mühlherr) 

10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier in Vol-
kertshausen 

19:00 Uhr  Taizé-Gebet in St. Konrad 
Wiechs 

Dienstag, 22.11. 
09:00 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Meier) 

Donnerstag, 24.11. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Mühlherr) 

Freitag, 25.11. 
15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung in 

den Anliegen der Corona-
pandemie, für den Frieden, 
für die Familien. 

Samstag, 26.11. 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier gestaltet 

durch die Gruppe “Silber-
streif” (Pfr. Mühlherr) 

Sonntag, 27.11. 
09:00 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Meier) in 

Beuren 
09:00 Uhr  Eucharistiefeier - Aufnahme 

der neuen Ministranten (Pfr. 
Mühlherr) in Steißlingen 

10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier in Schlatt 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier (Pfr. Mühlherr) 

in Friedingen 
 
 

WISSENSWERT 
& AKTUELL

Statistisches Landesamt 
sucht Haushalte für die 
Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2023 
Wofür geben die Menschen in Ba-
den-Württemberg wieviel Geld aus? Wie 
hoch sind die Ausgaben für Lebensmittel, 
Wohnen, Verkehr und andere Dinge? Ant-
worten auf diese und weitere Fragen liefert 
die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS). Unter dem Motto „Wo bleibt 

mein Geld?“ führen die Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder von Januar bis 
Dezember 2023 die nächste Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe durch. Dafür 
werden für Baden-Württemberg rund 
10 000 Haushalte gesucht. Die Ergeb-
nisse der EVS bilden eine wichtige Grund-
lage für politische und gesellschaftliche 
Entscheidungen wie zum Beispiel für die 
Festsetzung von finanziellen Unterstüt-
zungsleistungen oder für die Berechnung 
der Inflationsrate. 

Die Teilnahme an der EVS lohnt sich auch 
für die Haushalte. Sie verschaffen sich 
einen guten Überblick über ihre Einnah-
men und Ausgaben. Darüber hinaus er-
hält jeder Haushalt als Dankeschön eine 
Geldprämie von mindestens 100 Euro. 
Familien mit minderjährigen Kindern be-
kommen zusätzlich 50 Euro. Haushalte, 
die zufällig für die zweiwöchige Feinauf-
zeichnung von Nahrungsmitteln, Geträn-
ken und Tabakwaren ausgewählt werden, 
wird dafür nochmals 25 Euro ausbezahlt. 
Somit ist es möglich, bis zu 175 Euro für 
die Teilnahme an der EVS 2023 zu erhal-
ten. 

Ganz bequem können die Einnahmen 
und Ausgaben in einer App – auch von 
unterwegs – dokumentiert werden. Die 
„klassische“ Teilnahme über Papierfrage-
bogen ist ebenfalls möglich. Jeder Haus-
halt dokumentiert drei Monate lang seine 
Ausgaben zum Beispiel für Lebensmittel, 
Bekleidung und Freizeit. Darüber hinaus 
werden u. a. Fragen zum Haushalt, der 
Wohnsituation, der Ausstattung mit be-
stimmten Gebrauchsgütern, der Vermö-
genssituation sowie den Haushalts- und 
Personeneinkommen gestellt. 

Aus allen angemeldeten Haushalten wer-
den nach einem vorgegebenen Quoten-
plan die teilnehmenden Haushalte aus-
gewählt. Wie bei allen Erhebungen der 
amtlichen Statistik sind der Datenschutz 
und die Geheimhaltung umfassend ge-
währleistet. Alle Angaben werden streng 
vertraulich behandelt und ausschließlich 
für statistische Zwecke verwendet. 

Weitere Informationen sowie ein Link zur 
Teilnahmeerklärung finden sich unter 
www.evs2023.de.  Unter der kostenfrei-
en Rufnummer 0800 - 00 06 720 ist das 
EVS-Team im Statistischen Landesamt Ba-
den-Württemberg erreichbar. 

Flyer mit Informationen zu dieser Um-
frage liegen ab sofort im Bürgerservice 
im Rathaus aus. 

Null Toleranz bei  
Gewalt gegen Frauen 
Am 25. November ist der internationale 
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen. Rund um diesen Gedenk- und 
Aktionstag laden auch im Landkreis 
Konstanz Akteurinnen und Akteure zu 
Veranstaltungen ein. Auftakt bildet die 
Vernissage zur Ausstellung „Wenn ich 
groß bin, schlag ich zurück“, am 14. No-
vember um 18 Uhr im Landratsamt in 
Konstanz. 
  
„Wenn ich groß bin, schlag ich zurück“   – so 
lautet der Titel einer Wander ausstellung 
des Frauen- und Kinderschutzhauses Kon-
stanz, die in der Bo denseehalle des Land-
ratsamtes Konstanz vom 15. November 
bis 2. Dezem ber 2022 zu sehen ist. Alle In-
teressierten sind herzlich dazu eingeladen. 
Ausgestellt werden grafisch umgesetz-
te Aussagen von Kindern, auch gemal-
te Bilder und gebastelte Modelle, die im 
kunsttherapeutischen Angebot des Frau-
en- und Kinderschutzhauses von Kindern 
im Alter von vier bis dreizehn Jahren ent-
standen sind. Der Titel der Ausstellung 
entstammt dem Satz ei nes Kindes, der 
dokumentiert, welche Rolle Gewalt in 
seinem Leben spielt: „Wenn ich groß bin, 
schlag ich zurück“. 
„Das Thema benötigt nach wie vor die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und 
betroffene Frauen benötigen Menschen, 
die in ihrem Umfeld hin- statt wegsehen – 
die Dunkelziffer ist zu hoch“, so die Gleich-
stellungsbeauftragte im Landkreis Kons-
tanz Petra Martin-Schweizer. 
Sie ist auch Ideengeberin der Ver-
anstaltung in Singen „Innehalten 
 Zusam menhalten“. Am 25. November 
um 17 Uhr sind Personen aller Nationali-
täten, Religionen, Menschen in ver-
schiedensten Lebenslagen herzlich ein-
geladen, auf dem Herz-Jesu Platz ein 
Zeichen gegen den Krieg und die damit 
einhergehende sinnlose Gewalt zu setzen. 
„Wir tun dies auch für all die Frau en, die in 
unserem Land jeden Tag physischer und 
psychischer, zum Teil lebensbedrohender 
Gewalt ausgesetzt sind“, so Ute Seifried, 
Bürgermeiste rin der Stadt Singen. 
  
Überregionale Hilfestellen für Mädchen 
und Frauen und Hilfestellen im Landkreis 
Konstanz, Informationen zum Thema und 
zu Veranstaltungen rund um den Aktions-
tag sind auf 
www.LRAKN.de/nulltoleranz o
der auf Anfrage unter 
gleichstellung@LRAKN.de 
erhältlich. 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 6 BIS 8 PORTIONEN BZW. 1 BLECH
PASTINAKEN-KAROTTEN-SUPPE 
MIT INGWER
1 kg Pastinaken
4 Karotten
¼ Knolle Sellerie
(alternativ: etwas Staudensellerie
1,5 l Gemüse- oder Hühnerbrühe
1 daumengroßes Stück Ingwer
2 Knoblauchzehen
1 große Zwiebel
1 Schuss Sahne
Salz, Pfeffer
Evtl. etwas Chili-Pulver oder -Flocken
2 EL Petersilie 
Olivenöl zum Anbraten

ROTE BEETE-CHIPS
2 Knollen Rote Beete 
2 Zweige Rosmarin 
(alternativ Trockenprodukt)
Salz, Pfeffer 

Pastinaken-Karotten-Suppe 
mit Ingwer und Rote Beete-Chips

Zubereitung
PASTINAKEN-KAROTTEN-SUPPE MIT INGWER: 
Alle Zutaten für die Pastinakensuppe schälen, Zwiebel, 
Knoblauch und Ingwer fein hacken, restliches Gemüse 
würfeln. Das Öl in einem großen Topf erhitzen und das 
Gemüse darin unter gelegentlichem Rühren andünsten für 
etwa 10-15 Minuten.
Nun das Ganze mit der Brühe ablöschen und weitere 15-20 
Minuten köcheln lassen. Wenn das Gemüse gar ist, einige 
Stücke für später in en Schüsselchen abschöpfen.
Zum Gemüse im Topf einen Schuss Rahm zugeben, pürie-
ren. Nun die abgeschöpften Gemüsestückchen dazu und 
abschmecken. Wer es etwas schärfer mag, fügt Chili-Flo-
cken- oder -Pulver hinzu. Falls die Suppe zu dickfl üssig sein 
sollte, kann man sie mit etwas warmem Wasser verdünnen.

ROTE BEETE-CHIPS: 
Backofen auf 180°C vorheizen. Rote Beete waschen und 
in feine Scheiben (etwa 2 – 3 mm) schneiden. Rosmarin 
waschen, trocken schütteln und fein hacken. In einer 
Schüssel Rote Beete Scheiben mit Salz, Pfeffer und Ros-
marin würzen.
Rote Beete-Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes 
Rost legen (dürfen sich nicht gegenseitig berühren - kein 
Fett oder Öl hinzufügen!). Jetzt für ca. 12 – 14 Minuten bei 
180°C ab in den Ofen damit, jede Scheibe wenden und für 
weitere 12 – 14 Min. backen.

Die Suppe in vorgewärmten Tellern anrichten, mit gehack-
ter Petersilie garnieren, Rote Beete-Chips auf einer Platte 
in die Tischmitte stellen. Sofort servieren.

46
20

22
Tipps & Tricks

Beim Einkauf keinesfalls zu Mons-

ter-Pastinaken greifen, kleinere Exemplare 

sind schmackhafter. Die Pastinake lässt sich 

dünsten, kochen, braten, im Ofen garen. Roh und 

geraspelt schmeckt sie gut im Salat. Auf die gleiche 

Weise wie unsere Rote-Beete-Chips kann man auch 

Pastinaken-Chips machen. Grundsätzlich verträgt 

die Rote Beete kräftige Gewürze und Aromen, 

besonders raffi niert wird sie durch Schärfe. 

Nicht nur in Herbst-/ Wintersuppen ist 

Ingwer ein gesunder Scharfmacher und 

bringt Wärmerezeptoren im Körper 

in Schwung.



Garage
Garage zur Miete gesucht!

Tel. 0151 / 50 70 32 33

Suche Bungalow/Villa
auch renovierungs-/sanierungsbedürftig 

Tel. 0179 89 08 059 

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ab - ab - an - as - auf - bau - be - be - ber -
bur - che - cher - chi - dring - en - flae - gar - ge - ge -
gen - go - hilfs - kas - ken - knecht - kran - la - land - 
lich - lo - me - mer - mi - nah - neh - nen - ni - on - or - 
ost - rau - reit - ren - schaum - schlag - schlos - schoe -
se - sen - ser - si - ta - ten - tho - thurn - ti - tsche - 
un - und - ver - was - we - weih - wein - xis - zi sind 18 
Wörter zu bilden, deren zweite Buchstaben, von unten 
nach oben gelesen, und achte Buchstaben, von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Elisabeth Volkmann 
ergeben.

1. beendet, vollendet

2. Bundesland Österreichs

3. deutsches Adelsgeschlecht (3 W.)

4. alkoholisches Getränk, Sekt

5. Anpassung

6. Vogelkundler

7. sakrale Flüssigkeit

8. zurückhaltend, bescheiden

9. Tabakkonsument

10. Konfi szierung von Dingen

11. Ackerland

12. zuvorkommend

13. Versicherung für Arztkosten

14. ein Spinnentier

15. Binnenstaat in Mitteleuropa

16. germanischer Volksstamm

17. dekorieren

18. Käufer
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PRIMO-RÄTSELSPASS
Lösung: 1. abgeschlossen, 2. Burgenland, 3. Thurn und Taxis, 4. Schaumwein, 
5. Assimilation, 6. Ornithologe, 7. Weihwasser, 8. unaufdringlich, 9. Zigar-
renraucher, 10. Beschlagnahme, 11. Anbaufl aeche, 12. hilfsbereit, 13. Kran-
kenkasse, 14. Weberknecht, 15. Tschechien, 16. Ostgoten, 17. verschoenen, 
18. Abnehmer – „Besser in einer Schublade als in gar keiner.“

Jetzt Winterschnitt !!!
Mietgärtner!

Wir erledigen für Sie sämtliche
gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu - u. Umgestaltungen
Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!



Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 

MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P© ichtfelder



Konradifest in Wiechs am Sonntag:
Mittagstisch mit Schnitzel, Rahmschnitzel, 

Cordon bleu, Putenschnitzel, lecker gefüllte Rouladen 
mit Frischkäse und getrockneten Tomaten,

dazu Pommes, Spätzle und Salat 
geöff net ab 11.00 Uhr 

Kaff ee und Kuchen, ab 17.00 Uhr Essen bis 20.00 Uhr

Dünnele:
Dienstag, 22.11., Mittwoch, 23.11., Donnerstag, 24.11.22

ab 17.30 Uhr, 
gerne auch zum Abholen mit halbem Tag Vorbestellung!

Gasthaus Kreuz • Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1 • 78256 Steißlingen/Wiechs • Tel. 07738 5713

E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de • www.kreuz-wiechs.de

Pizza San Leone 
Wir sind ab sofort wieder für Sie da

immer Donnerstag, Freitag und Samstag bei Meier Eier 
am neuen Verkaufsraum von 16.00 - 21.00 Uhr. 

Wir bieten frische sizilianische Spezialitäten an. 
Ruft an oder kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. 

Tel. 07731/919640 oder 0171/4703724 
Euer Pizza-Eis-Mann San Leone

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 

www.primo-stockach.de

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTER2MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, MUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NKMUSTER GARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
 Tel. 07771/ 0000

MUSTER



WIR SUCHEN DICH
Die Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG gehört als zukunftsorientiertes Medien- und Dienstleistungsunternehmen, spezialisiert als 
Fachverlag für Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter im Süden von Baden-Württemberg zu den Top Adressen. Für über 165 Verwaltungen 
produzieren wir wöchentlich Ihr Heimatblatt. Dabei spielt die grafische Umsetzung der Vorlagen unserer Kunden eine bedeutende Rolle.

 MEDIENGESTALTER (m/w/d)
Optimieren und gestalten Sie mit uns und bewerben Sie sich.

STARTTERMIN: ab sofort

ARBEITSZEIT: Vollzeit

MÖCHTEN SIE GEMEINSAM MIT UNS WACHSEN?
•	 		Für	unsere	Kunden	produzieren	Sie	das	Layout	/	die	Anzeige	im	

Gestaltungstool Adobe InDesign
•	 	Sie	überwachen	und	stellen	sicher,	dass	die	fertigen	Anzeigen- 

vorlagen unseren Qualitätsvorgaben entsprechen
•	 	Sie	begeistern	sich	für	eine	leserfreundliche	und	ansprechende	

Mitgestaltung unserer Heimatblätter 
•	 	Idealerweise	haben	Sie	schon	Praxiserfahrung	als	Mediengestalter	

gesammelt
•	 	Im	Umgang	mit	der	Adobe	Creative	Suite	(InDesign,	Illustrator,	

Photoshop, Acrobat), sowie mit MS-Office Anwendungen sind  
Sie sicher 

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Medienge-
stalter und Ihre Stärken liegen in der Gestaltung und Umsetzung von 
Anzeigen/ Vorlagen für unsere Kunden. Sie zeigen ein ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein und eine äußerst saubere, gewissenhafte und 
selbstständige Arbeitsweise?

DANN FREUEN WIR UNS AUF IHRE BEWERBUNG

per E-Mail an stellenangebote@primo-stockach.de
oder per Post an
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
z.Hd. Jessica König
Meßkircher Straße 45
78333 Stockach

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 07738 /3 89 

Beste Qualität – Guter Preis
Hackfleisch gemischt                                               kg  8,99 €
Magere Schweineschnitzel a. d. Keule  100 g  1,49 €
Zarte Freiland-Rinderhüftsteak a. Güttingen   100 g  2,99 €
Neu Pfeffer-Bratwurst   100 g  1,69 €
Kesselfrische weiße Bratwürste                      100 g 1,49 €

Ab Donnerstag frische Blut- und Leberwürste 
und frischer Fisch.



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 

Wir suchen für einen zukünftigen Mitarbeiter 

eine 1-Zimmer-Wohnung 
in Steißlingen oder Umgebung ab 01.01.2023.

DACHSER SE Steißlingen, 
Frau Krause, 
Tel. 07738/9379-0

Ankauf von Pelzen
Privat sucht:  Pelze, Bilder, Möbel, Porzellan, Musikinstrumente, hochw. Kleidung, 

Teppiche, Münzen, exkl. Handtaschen, Armband- und Taschenuhren sowie Uhren-

schmuck, auch kompl. Haushaltsaufl., zahle bar.  Tel. 0163 / 95 54 140

anonym Gold kaufen in Gaienhofen am Bodensee
Handelskontor Schröder - Experte für Inflationsschutz
Gold, Silber, Platin, Palladium, Diamanten, Zollfreilager CH
kostenlose Beratung & Infos www.Bodensee-Gold.com
Tel. 07735 - 48 50 738   Mobil 0173 - 84 99 500 + WhatsApp

Sie wollen Ihr Auto verkaufen?
Wir kaufen  IHR Auto!

Wir kaufen ständig sämtliche Modelle/Fabrikate
Leasing/Finanzierungen     Übernahme/Ablöse

ZUM HÖCHSTPREIS!
Testen Sie uns - Ankauf sofort gegen Bar!

Automobile Schädler
Radolfzeller Str. 1 - 78333 Stockach • Tel. 07771/870287 

$
$

$
$

$ $



Donnerstag, 17.11.2022
16:00 - 18:00 Uhr
Kleiderladen geöff net
16:00 - 18:00 Uhr
Bücherei geöff net 
  
Samstag, 19.11.2022

09:00 - 12:00 Uhr
Kath. Frauengemeinschaft Kleidersamm-
lung für die Republik Moldau 
  
Sonntag, 20.11.2022

10:30 Uhr
Konradifest Wiechs
14:45 Uhr
FC Fußballspiel 
19:00 Uhr
Taizé Gebet Wiechs 
  
Montag, 21.11.2022

12:00 Uhr
Bürger für Bürger Mittagessen 
18:00 Uhr
Infoabend Seebühl II  
18:00 - 20:00 Uhr
Bücherei geöff net
 
Dienstag, 22.11.2022

19:30 Uhr
Freie Wähler Off ener Stammtisch
19:30 Uhr
KKK Mitgliederversammlung 
  
Mittwoch, 23.11.2022

12:00 Uhr
Bürger für Bürger Mittagessen
19:00 Uhr
Friedensgebet 
ab 19:00 Uhr
Sportschützen Beginn Herbst-/Königs-
schießen/Vereinsmeisterschaften 
  
Donnerstag, 24.11.2022

09:00 - 11:00 Uhr
Kleiderladen geöff net
10:00 - 12:00 Uhr
Bücherei geöff net
14:30 Uhr
Seniorentreff  (14-tägig)
16:00 - 18:00 Uhr
Kleiderladen geöff net
16:00 - 18:00 Uhr
Bücherei geöff net
19:30 Uhr
Förderverein FC Generalversammlung 

 TERMINE & 
VERANSTALTUNGEN

NOTRUFE 
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Polizei Notruf 110
Polizei Steißlingen 97014
Polizei Singen 07731/888-0
Krankentransport 19222
Zahnärztl. Notdienst 01803/222555-25
Ärtzlicher Bereitschaftsdienst 116117
Giftnotrufzentrale 0761/19240 
9:00-19:00 Uhr Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten nur 
für gesetzl. Versicherte unter: 0711/96589700 
oder www.docdirekt.de

Krankenhaus Singen 07731/89-0
Krankenhaus Radolfzell 07732/88-0
Krankenhaus Stockach 07771/803-0
 
TIERARZTNOTDIENST
Bitte erfragen Sie die Notdienste bei Ihrem 
Haustierarzt (AB).

APOTHEKENNOTDIENST
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 

Samstag, 19.11.2022 
Residenz-Apotheke, Radolfzell
Poststr. 12, Tel.: 07732/97 11 60 
  
Sonntag, 20.11.2022 
Central-Apotheke, Singen 
Hegaustr. 26, Tel.: 07731/6 43 17 

WICHTIGE RUFNUMMERN 
Wasserversorgung 0173/3238287
Stromversorgung Notruf 0800/8008996
Gasversorgung 0800/7750007
Kath. Pfarramt 262
Kinderhaus St. Elisabeth 6983940
Evang. Pfarramt 5900
Nachbarschaftshilfe / Sozialdienst
Mo-Fr 9-12 Uhr 1707
Dorfhelferinnenstation regionale
Einsatzleitung 0176/17612718
oder 07771/8759177
Sozialstation Stockach 07771/93620
Pfl egeberatung Steißlingen 
Mo 14-16 Uhr 07738/ 9397790 
Horizont Hospiz- und Palliativzentrum 
07731/96970-780  
Helianthum Pfl egestätte 9393-0
Kath. Bücherei Steißlingen 923004
Tagesmütterverein 07732/8233887
Tierrettung Südbaden e.V. 
(Tierambulanz)  0160/5187715

GEMEINDEVERWALTUNG 
Rathaus & Tourist Info
Mo-Fr 8:00-12:30 Uhr + Mi 14:00-18:00 Uhr
Telefon 9293-0
Fax 9293-59
www.steisslingen.de
gemeinde@steisslingen.de
touristinfo@steisslingen.de
Hausmeister/Hallenwart 
Hr. Fritsch 0172/6944603
Bauhof 923853
Musikschule 5307
Gemeinschaftsschule 9293-61
Familienzentrum Storchennest 1052
Hausmeister Schule/Familienzentrum 
Hr. Schmidt 0172/1654807

Freitag, 18.11.2022
Biomüll 
Mittwoch, 23.11.2022
Restmüll / Altholz 
Donnerstag, 24.11.2022
Gelber Sack / Sperrmüll 
Freitag, 25.11.2022
Kühlgeräte (nur mit Anmeldung) 
Mittwoch, 30.11.2022
16:00-18:00 Uhr Problemmüll 
(Wertstoff hof ) 
  
WERTSTOFFHOF/ IM STÄDTLE 19  
Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Wir bitten Sie, bei der Nutzung des Wertstoff -
hofes den Anweisungen der zuständigen Mit-
arbeiter zu folgen, um die geordneten Abläufe 
einhalten zu können. Es gilt die Einbahnstra-
ßenregelung. Außerdem bitten wie Sie, darauf 
zu achten, dass nur eine begrenzte Anzahl von 
Autos gleichzeitig ausgeladen werden darf.  
Abgegeben werden können: Altglas, Bau-
schutt, Dosen, Haushaltskleingeräte, Karto-
nagen, Metalle, Schrott. Annahme von Bild-
schirmgeräten. Nicht abgegeben werden 
kann sog. weiße Ware und Elektrogroßgeräte. 
Für Windeln steht ein Extra-Container auf dem 
Wertstoff hof bereit. Annahme von Restmüll ist 
nicht möglich! Bitte beachten Sie auch weiter-
hin die Abstandsregeln. Es kann nicht beim 
Ausladen geholfen werden. 

GRÜNABFALLANNAHMESTELLE: 
Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Es können Grünabfälle auf dem Areal der alten 
Kläranlage abgegeben werden. Die Gehölze 
sollten einen Durchmesser von 10 cm nicht 
überschreiten. Einfahrt nur über den Feldweg, 
rechts von der Baumschule Ammann, möglich. 
Anliefermenge nicht mehr als die Menge eines 
off enen PKW-Anhängers! Die Abladezeiten 
sollten so kurz wie möglich gehalten werden. 
Gabel, Besen bitte selbst mitbringen und be-
achten Sie bitte weiterhin die Abstandsregeln. 
  

GELBER SACK
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wertstoff hof 
oder im Rathausneubau. 

ABFALLSACK
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhalten 
Sie zum Preis von 5,09 €  im Bürger Service, 
Rathausneubau während der regulären Öff -
nungszeiten. 

ALTGLASCONTAINER IM ORT
Benutzungszeiten 
Montag-Samstag: 08:00 bis 20:00 Uhr
Die Nachtruhe ist ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe! 


UMWELT &
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